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Amtliche Bekanntmachung
Betr.:  Aufstellung des Bebauungs-

planes RO 45 „Steinbrink“ 

hier:  Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses gemäß § 
10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches

 
Der Rat der Gemeinde Rommers-
kirchen hat in seiner Sitzung am 
07.07.2016 gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 23.09.2004 (BGBl. i. S. 2414) 
in seiner derzeit gültigen Fassung, 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordr-
hein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV.NW S. 666/
SGV.NW 2023) den Bebauungs-
plan RO 45 „Steinbrink“ beste-
hend aus Planzeichnung mit den 
im Plan abgedruckten textlichen 
Festsetzungen unter gleichzeitiger 
Übernahme der Entwurfsbegrün-
dung als Entscheidungsbegrün-
dung zur Satzung und des Um-
weltberichtes beschlossen.
Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes RO 45 „Steinbrink“ 
beabsichtigt die Gemeinde Rom-
merskirchen, dem Bedarf an Bau-
grundstücken in Rommerskirchen 
nachzukommen, und die für die 
Errichtung einer entsprechenden 
Wohnbebauung geeignete Fläche 
zu entwickeln.

Das Plangebiet des Bebauungs-
planes RO 45 liegt nördlich der 
Ortslage Rommerskirchen. Es um-
fasst das Flurstück 472, 473 und 
474, Flur 10, Gemarkung Rom-
merskirchen.
Der Bebauungsplan RO 45 „Stein-
brink“ sowie die Begründung lie-
gen im Amt für Grundstücksma-
nagement im Dienstleistungszen-
trum der Gemeinde Rommerskir-
chen (Zimmer 1.15), auf der Bahn-
strasse 51 in 41569 Rommerskir-
chen, während der allgemeinen 
Dienstzeiten zu jedermanns Ein-
sicht bereit. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan RO 45 „Stein-
brink“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht und tritt somit mit 
dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung:

Hinweise:
1. Eine Verletzung der in § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) bezeich-
neten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie der in § 214 
Abs. 2 bezeichneten Vorschrif-
ten und der in § 214 Abs. 3 Satz 
2 genannten Mängel in der 
Abwägung sind unbeachtlich, 
wenn die Verletzung nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde 
Rommerskirchen geltend ge-
macht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvor-
schriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen 
soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 
1 BauGB).

2.  Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsan-
sprüche nach den §§ 39 bis 43 
und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche bei 
nicht fristgerechter Geltend-
machung wird hingewiesen.

3.  Die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennut-
zungspläne kann nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Rommerskirchen, den 
08.07.2016

Der Bürgermeister

(Dr. Martin Mertens)


